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\ \ Der Leiter 

der o�erstaatsanwaltschaft Wien 
Wien, am 16. September 1992 
1016 Wien, Schmerlingplatz 11 
Justizpalast, Postfach 51 
Tel. (022 2) 9622-0* 

--_ ., > ,  

Jv 2831-2/92 
,.,,, .... :"." .. "m:���·2 ... e.�J 

An das 

, 

- .. :_.;1: c.f 7. SEPt 1992 
i 

. ··· alIt_l1��_ . .. ,;Jl �t-(,tDr 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 W i e n 

In Entsprechung des Erlasses des 8undesministeriums 

für Justiz vom 31. Juli 1992, GZ 578.009/1-11 1/92, beehrt 

sich die Oberstaatsanwaltschaft Wien 25 Ablichtungen ihrer 

Stellungnahme zum Entwurf eines 8undesgesetzes, mit dem 

die Strafprozeßordnung geändert wird (Strafprozeßnovelle 

1992), zu übersenden. 

25 Beilagen 

o r. S c h i  n dI e r 

Für die Richtigkeit der Ausfertigu 
der Vorsteher der Geschäftsstelle: 
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., Der Leiter 
der Oberstaatsanwaltschaft Wien 

Jv 2831-2/92 

Wien, am 16. September 1992 
1016 Wien, Schmerlingplatz 11 
Justizpalast, Postfach S1 
Tel. (022 2) 96 22-0* 

Betrifft: E�twurf eines Bundesgesetzes, mit dem die 
Strafprozeßordnung geändert wird (Straf­
prozeßnovelle 1992); Begutachtungsver­
fahren. 

An das 

B�ndesministerium für Justiz 

in W i e n 

zu Cz 578.009/1-11 1/92 

l' 

Unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 

31. Juli 1992 nimmt die Oberstaatsanwalt-

schaft Wien zum Entwurf eines Bundesge-
• • i 

setzes, mit dem die Strafprozeßordnung 

geändert wird (Strafprozeßnovelle 1992), 

unter Mitberücksichtigung der von den 

Leitern der unterstellten Staatsanwalt-

schaften abgegebenen Stellungnahmen wie 

folgt Stellung: 

Voranzustellen ist, daß der zur 

Begutachtung ausgesendete Gesetzesentwurf 
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grundsätzlich begrüßt wird, weil er zur Bekämpfung von 

Ladendiebstählen eine Neuregelung vorsieht, die mit 

möglichst geringem Aufwand eine sichtbare Reaktion auf 

das Täterverhalten vorsieht, ohne den bei Bagatellde-

likten unnotwendigen Stigmatisierungseffekt des behörd-

lichen Einschreitens nach sich zu ziehen. 

Dennoch bi&tet der Entwurf Anlaß, zu einzelnen 

Punkten kritische Oberlegungen anzustellen: 

1. Zunächst kann aus der Sicht der Praxis der im 

Entwurf zum Ausdruck kommenden Erwartung nicht vorbe-

haltlos beigetreten werden, daß die von Ausländern ge-

forderten Geldleistungen nach Ladendiebstählen auch 

tatsächlich geleistet werden können bzw. erscheint es 

fraglich ob bei ihnen überhaupt die Bereitschaft be-

steht, diese Zahlungen zu erbringen. Da zumindest im 

Sprengel der Oberstaatsanwaltschaft Wien (insbesondere 

Wien, Korneuburg, Wr. Neustadt und Eisenstadt) eine 

Vielzahl dieser Diebstähle von Ausländern begangen 

wird, darf die erhoffte w e i t e Anwendung der 

§§ 34 a bis d des Entwurfes eher angezweifelt werden. 

2. Hinsichtlich der vorgesehenen Art und Frist 

der Erbringung _der Ausgleichsleistung erscheinen 

Verbesserungen möglich und zweckmäßig. Die hiefür 

vorgesehene vierwöchige Frist ist angesichts des 

staatsanwaltschaftlichen Interesse an raschen Erledigungen 
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der a rt ig er be.zirk s 9 er i c ht li eher Ver fahre n ,e h,er !z.u (l.a n ge 
• i ".'cj� \ . ,.., , ': .  : ; . _ . , :� .. " ,. � " -' � : .. .... . J _� .L ., 

und sollt��a�� ��� Auf�a •• �ng nu�c�4 TaQe petragen . 
,r t _; . ' {..J: :�';�':.�' _:. L. .. "' : ' : > .  � . ' .. " .  " � -" - "  ' , ' . • _ • •  ' \. ' .,- . 

': .'.� .r'3� !.D�r..:;J;;e:tz�:��Sa,tz, des �. :3,4.b:iA-bs., 2,.de:s)�.rrtw.ur.�fes 

... �öl'}fltEf,Ac�. Hi-"�).i;C;�.��uf . d�n unQ�s!t,irn:m;ten· BQ9;r!:lf.f 'Jder0 :.;" un­

wes ,en-t·�i� h}� n .Unt �rs ehr e it un g" m,ö.:9 ,l�� l1e rw.e ,i,s e z�u· . Inter p r e -

tat��!",sp!ob���en�;. füh�en ... Es wär�. �dClher.<zu: ·;Ü b erlege.n,,.! 

dü=:�.e"1 i; S
.
at � , ,Q�lar.!laupt .. entfall�_n. zu l�s$e.n", ·c!�nn, ·d�m · 

Tät;�r, iS-t ��dyrchaus,;zuzumuter'.I. de!1" .g-es .. alll�en ,!\,uf3-. " 

gleichsbetrag zu erlegen . 

. � : :' ;�" ,.oj.J3 r�per�ta.ats�nwal tschaJ1;-_W.�e.n verm:�i.nt in 

Ob_er�,;i.!'.�F}Jßmu!nJt m�t de:! .. Staa,:tsa!lwalts�h�.fj; ,Pßim� -:J.ugend­

geri.chtshof :,Wienil� daß. die ,Anwendul1;g .. 9AA', §�A:, a'PJ:ls,: .. , 
� • • 4 • ';' . ' ... _.' • _ .  • - .: 

Entwurf es ,a,u�h d;ann. ausgeschlos.-enrsein soll.te I ,  ::WJ3:I'l.n . 
. . .:.. , , ' . _ . . . ', , . - � - . " � . -� -

vpn ,.�e!", . Ve:rfo .. �gung des. VerOäcn::ti.geO-,�egen ,einer. s,,traf­

bare.n Ha,n.dl.!l:fl9 g�gen fremd,e�: V�r;möcg�,fl: ,a.us::d.e:n�r,.Onden 

der, §.§ 4, , 6 oder 3 {JGG. abgesehen wurd� ., : 
• ; " • • �. . .  '. ' "  • • • �f • •  >. ' .' _ • _ 

" 5 .. N.a�ch..,ha., AU,ffa.ssung ,wä.+.e es in,� besonel � ;re WÜR� 
- .  ./ ..... _." .. , . "  � 

. h.. .. . I '  I . .," . ; . .  ' �.' '.� _." •.. '.' . # " 

sehenswert I die Regelung des § 34 c Aps. 1 eleis, �,,,t,-

WU,�{E;!S ,�,a�:;o! �N. ä.t;l�ge;rn , .c;I,aß p:rimär (und n,icht 1:I10ß. 

iO.: l;>,e�.r�9nqet:E;!!l!J Fä:p.eJ?), #j..e .Ein!1ebl,lng d�r, AU,�gleictls-_ 

, :: �:�" lun.!;Jc p',lJr�.l) c;lie am Tatort einschreitende!):: O;rg�ne ' 

d�� �t!en�1�9�en,qi�D�tes, erfo�gt] Jene�Tätern��d�e: 

na clJ : Bez� �llJ[l 9 8  :t�ot�oe�!L: das qrderl't;li�tae; Ver fah�elJ ''i' ,� 

anstr�bEH,!
. 
m8,c�-t:enj (w�� ��um; p�r,�f.l,eg�lf.!3ll:.; se:i,F.1_. ' !., 

dprf��) .�,;; kön.Qt�,� d��, Mögli�h kei;t, ei:!1gep'�y�t-: w��del1; c·,." 

da�: qb�;r:; ����I) �'1�r�g�j eger� ��� " da�.·. S���fv.��tahr�n' 
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, ein z u lei te n w ä r e ( ä h n 1 ich § 17 Ab s • - 7 S G'G) . 

. : 6 � Oberlegenswert 'w:äre auch die N'euregelung in 

der Richtung vorzusehen, daß die SicH-''erheitsbehörden 

" de'n.staat�fanwaltschaften Sachverhalte' :ei's't da:nn fn An-

zeigeform zur -Kenntnis bringen, wenn der Jeweilige 

Anlaßfall erledigungsteif ist urid���� auch in Än­

sehung' der Ausgleichszahlung, dereiiEfngang von der 

Sicherheitsbehörde �berwacht und'eist!d�nn Anzeige 

erstattet werden sollte. 

7. Eine Ausdehnung' der 'Möglichkeiten d'er Ailklage­

,behörde zu einem Verfo-lgungsverzic-ht be:rWiedergut­

machung des Schadens bei Vermögensdelikten ge-ringer 

Schwere und Erbringung einer (zusä�ilichen) Geld� 

. leistung durch den:iBeschuldigten wäre nach ha.' Auf:'" 

f-assüng zwar, wüns'chenswert,' doch wird vorerst' ab'zu­

warten sein, w·f'e 'sich: die beabsft:htigteVorgangswei'se 

des Etftwurfes bei ladendieb:stählen ''in' ({er Praxis ver-

wirklichen läßt.; 

:; B. Bezüglich der zü' erwartende:n; Entl's-stungder 

Justiz- und Sicherh.itsbehörden:durch die'im Entwurf 

geplanj;e Regelung· ist anzumerken,' daß; eifre solche nach 

ha. Auffassung im wesentli�hen nUr bei din Getichten 

einget�eten wtfd� Bei den Si�he�fieitsbehö��in �nt� 

steht eiM zusätzlicher AUfwand fOr Einschulun� der 

Bearriteni Besch�fftirig un� V�rrätighjlteri��er' entspre-

chenden' Drucksorten , "Unterrichtung';: der Verdachtigen " 
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sO,w�ie , 9berwa,ct:u,tng ;,per e;rfq.1gt·eI1Ei1lz,a.hlungder _Aus�:
_ 

gleichsleistung . Bei, den Staatsan.w.altsoha:ften: .ent,fä:l1t 

wohl der Aufwand für die Beteiligten an einem gerichtlichen 

Verfahren, demgegenüber bleibt der scho� bisher erfor­

derliche Aufwand für die Prüfung der Anzeige die (wohl 

weiterhin erforderlichen) Verständigungen des An-

zeigers (Geschädigten) und des Angezeigten. Das Ab-

sehen von der Verfolgung könnte infolge der Bestimmung 

des § 41 Abs. 2 DV-StAG nicht dem Bezirksanwalt zur 

s�lbständigen Behandlung übertragen werden; es müßte 

bei jedem derartigen Fall durch den Bezirksanwalt der 

Weisungsstaatsanwalt befaßt werden. 

9. Inwieweit die mit dem noch einzurichtenden 

Fonds zur Unterstützung von Opfern strafbarer Hand­

lungen sowie der Straffälligenbetreuung und zur För­

derung von Maßnahmen der Verbrechensvorbeugung etfor­

derlichen Verwaltungsaufwendungen in Relation mit den 

von den Verdächtigen erbrachten Ausgleichsleistungen 

zu bringen sind, kann zumindest derzeit nicht verläß­

lich beurteilt werden. Die im Entwurf dargelegten Ziel­

setzungen des Fonds sind jedenfalls vom kriminalpo­

litischen Standpunkt äußerst begrüßenswert. 

10. Schließlich erscheint im Entwurf nicht aus­

reichend klarg�stelllt, wer (Fonds oder Verdächtiger) 

an wen (die Staatsanwaltschaften oder die Sicherheits­

behörden) die Zahlung der Ausgleichsleistung bekannt­

zugeben hat. 
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25 Abschr�ften der ha. Stellung�ahme wurden dem Prä� 

sidium .des Nationalrates übersendet. 

j, , �, 

.' 

"' .:. ",) 
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